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Öffentliche Beschlussvorlage 

Betriff t 
 

Aufhebung des Sperrvermerks für den Zuschuss an Ein Rucksack voll Hoffnung - für Münster e.V. 
 

 
 
Beratungsfolge 
 

   26.11.2024 Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und  
Arbeitsförderung 

Entscheidung 

 
 
Beschlussvorschlag: 

I. Sachentscheidung: 
 

Der vom Rat am 13.12.2023 beschlossene Sperrvermerk für den durch den Ein Rucksack voll Hoff-
nung – für Münster e.V. beantragten und beschlossenen Zuschuss ab 01.01.2025 wird aufgehoben. 
 
 
II. Finanzielle Auswirkungen: 
 

Teilergebnisplan 

 
 Nr. Bezeichnung Haush.- 

jahr 
Betrag 
€ 

Bemerkungen 

Produktgruppe 0503 Sicherung besonderer 
sozialer Bedarfe 

   

Zeile 15 Transferaufwendungen 
 

2025 
2026 

26.060 Aufhebung des 
Sperrvermerks 

 
Die zur Finanzierung erforderlichen Ermächtigungen sind im Haushaltsplanentwurf 2025 in der o.g. 
Produktgruppe veranschlagt. 
 
 
 
 
Begründung: 

In seiner Sitzung am 22.11.2023 hat der Ausschuss für Soziales, Gesundheit, Verbraucherschutz und 
Arbeitsförderung beschlossen, dem Rat die Bewilligung eines Zuschussantrages des Vereins Ein 
Rucksack voll Hoffnung - für Münster e.V. zur Förderung einer Maßnahme der Wohnungslosenhilfe 
zu empfehlen. Die Empfehlung wurde mit der Auflage erteilt, den Zuschuss mit einem Sperrvermerk 

Sozialamt 

 

06.11.2024 
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zu versehen, da die für die Umsetzung der im Antrag beschriebenen Maßnahme erforderlichen 
Räumlichkeiten zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorhanden waren. Der Rat hat in seiner Sitzung am 
13.12.2023 die Empfehlungen aufgegriffen und die Bereitstellung der Mittel im städtischen Haushalt 
mit dem Sperrvermerk, dass die Mittel erst freigegeben werden, wenn der Verein die entsprechenden 
Räume akquiriert hat, beschlossen.      

Der Verein teilte nunmehr mit, dass es nach langwieriger Suche gelungen sei, geeignete Räumlich-
keiten zum 01.01.2025 zu mieten. Der Sperrvermerk kann somit ab dem kommenden Jahr aufgeho-
ben werden, da der beschlossene Zuschuss zweckentsprechend verwendet werden kann.   

 
 
 
In Vertretung 
 
gez. 
Cornelia Wilkens 
Stadträtin 
 
Anlagen: 

 
Anlage A 
Anlage 1: Etatantrag zum Haushalt 2024 
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